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1. AUS (Regel 27-1) 
AUS ist gekennzeichnet durch: 
a) weiße Pfosten oder Linien, 
b) die Strasse entlang Loch 6 ist. 

 
2. Wasserhindernis und Seitliches Wasserhindernis (Regel – 26) 

a) Wasserhindernis (Regel 26): Gelbe Pfosten oder Linien. 
b) Seitliches Wasserhindernis (Regel 26 b) Rote Pfosten oder Linien 

 
3. Unbewegliche Hemmnisse (Regel 24-2) 
    a) Alle Wege und Strassen sowie Schachtdeckel gelten als unbewegliche 
          Hemmnisse 

b) Jung Bäume mit Stützpfosten   
 
4. Boden in Ausbesserung (Regel 25-1) 
 Boden in Ausbesserung ist durch blaue Pfosten oder Linien  
   gekennzeichnet. Haben Sie Ihren Ball beim Suchen in ungewöhnlich 
 beschaffenem Boden ausversehen bewegt: Ball zurücklegen, straflos 
 müssten Sie darin stehen, so erhalten Sie straflose Erleichterung: Suchen Sie 
 den nächsten Punkt, wo der Ball nicht darin liegt und Sie auch nicht darin  
 stehen müssen und lassen Sie den Ball innerhalb einer Schlägerlänge fallen. 
 
5.  Biotope (Regel 33-8) 

Das Biotop hinter Grün 1 und entlang Abschlag 2 ist durch weiß-grüne Pfosten 
als AUS gekennzeichnet.  
Liegt der Ball im geschützten Biotop, das als AUS gekennzeichnet ist, so 
muss der Spieler mit einem Strafschlag einen Ball so nahe wie möglich an der 
Stelle spielen, von wo der ursprüngliche Ball zuletzt gespielt wurden (Regel 
20-5).  

 Das Biotop darf NICHT betreten werden. Bei Verstoß ist mit einer Strafe von 2 
Strafschlägen zu rechnen.  
 

6. Hochspannungsleitung 
Trifft der Spieler mit seinem Ball Leitungsdrähte oder Masten so muss er 
seinen Schlag straflos wiederholen  
 

7. Zum Bestandteil des Platzes erklärte Anlagen 
Keine. 

 
8.  Strasse  
 Die Stasse links vom Loch 6, gilt als Ausgrenze. Zudem haben jegliche 

Personen u.a. Fussgänger, Velo-/ Autofahrer jederzeit Vortritt.  
Speziell betrifft dies die Abschläge 3 (Damen) und 9 (Damen und Herren).  
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9. Glocke Green 8 

 Bitte Glocke beim Verlassen des Greens läuten.  

 

10. ENTFERNUNGSMESSER (R 14-3) 

 Bei allen Turnieren, die diesem Reglement unterliegen darf ein Spieler sich 

 über Entfernungen informieren, indem er ein Gerät verwendet, das 

 ausschließlich Entfernungen misst. Benutzt ein Spieler während der 

 festgesetzten Runde ein Gerät, mit dem andere Umstände geschätzt oder 

 gemessen werden können, die sein Spiel beeinflussen können (z.B. Steigung, 

 Wind-Geschwindigkeit, Temperatur usw.), so verstößt der Spieler gegen 

 Regel 14-3, wofür die Strafe Disqualifikation ist, ungeachtet ob die zusätzlich 

 Funktion tatsächlich benutzt wurde. 

  

 

 Das Gerät muss ausschließlich auf Entfernungsmessung beschränkt sein.  Funktionen, 

 durch die die Verwendung des Gerätes einen Verstoß gegen die  Platzregel darstellt, 

 sind insbesondere:  

 •        das Schätzen oder Messen von Gefälle; 

 •        das Schätzen oder Messen anderer Umstände, die das Spiel  beeinflussen könnten 

 (z.B. Windgeschwindigkeit oder –richtung, oder andere  wetterbezogene Informationen wie 

 Temperatur, Luftfeuchtigkeit, usw.); 

 •        Empfehlungen, die den Spieler bei der Ausführung eines Schlags oder in  seinem Spiel 

 unterstützen könnten (z.B. Schlägerwahl, Ausführung des  Schlags, Lesen des Grüns, 

 oder jede andere Art von Belehrung); oder 

 •        das Berechnen der effektiven Entfernung zwischen zwei Punkten unter 

 Berücksichtigung des Höhenunterschieds oder anderer Bedingungen, die die  Länge eines 

 Schlags beeinflussen. 
  

Solche unzulässigen Funktionen führen dazu, dass die Verwendung des Geräts einen 
Regelverstoß darstellt, unabhängig davon, ob 
•        die Funktionen abgeschaltet oder deaktiviert werden können, und 
•        die Funktionen abgeschaltet oder deaktiviert sind. 
  
Ein Multi-Funktions-Gerät wie Smartphone oder PDA darf als Entfernungsmessgerät 
verwendet werden, vorausgesetzt es verfügt über eine Entfernungsmessung, die alle oben 
angeführten Einschränkungen erfüllt (d.h. es misst ausschließlich Entfernung). Zusätzlich gilt, 
dass auch dann, wenn Entfernungsmessgeräte zugelassen sind, diese keine weitere 
Funktionen, als das bloße Messen von Entfernungen beinhalten dürfen. Das Vorhandensein 
weiterer Funktionen auf dem Gerät würde unabhängig davon, ob sie tatsächlich benutzt 
werden, einen Verstoß gegen die Regeln darstellen. 


